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Vorwort

Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 1950 ist 
nicht nur ein wertvolles Zeitdokument. Sie bildet vielmehr die Grund-
ordnung des Landes mit den meisten Einwohnern und der stärksten Wirt-
schaft in Deutschland. Zu ihr liegen mehrere juristische Kommentare vor, 
welche aber für Fachleute in Verwaltung, Parlament und Justiz geschrie-
ben sind.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung soll die Landesverfassung auch 
einem breiten Publikum in Schulen, Erwachsenenbildung und vielen an-
dere Bereichen nahegebracht werden. Es wurde bewusst auf eine allge-
mein verständliche, doch keineswegs anspruchslose Darstellung Wert ge-
legt. Juristische oder politologische Vorkenntnisse sind für die Lektüre 
des Buches und für das Verständnis für die Zusammenhänge nicht erfor-
derlich. Notwendig sind jedoch Konzentration und ggfls. vertiefende Lek-
türe; dazu finden sich in den Fußnoten Hinweise auf Literatur und Recht-
sprechung.

Der Verfasser verbindet mit dem schmalen Buch die Hoffnung, für unser 
Land Nordrhein-Westfalen und für seine Verfassung werben zu können.

Mein Dank gilt der Landeszentrale für politische Bildung, die dieses Werk 
angeregt und in ihre Schriftenreihe aufgenommen hat.

Besonders danken möchte ich meinem verehrten Kollegen im Ministe-
rium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Herrn Professor Dr. Andreas Kost, für die vielen anregenden, hoch inter-
essanten und kollegialen Fachgespräche, die wir in den letzten Jahren zu 
allen Aspekten der Verfassungsstaatlichkeit Nordrhein-Westfalens ge-
führt haben.

Daneben gilt mein Dank Frau Christine Class vom Richard Boorberg Ver-
lag in Stuttgart für die verlegerische Betreuung des Buches und für die 
Geduld, die der Verlag mit dem Autor in den letzten Jahren leider haben 
musste.

Düsseldorf, im März 2024 Prof. Dr. jur. Klaus Schönenbroicher
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A.   Geschichte und Staatlichkeit  
des Landes Nordrhein-Westfalen

I. Nordrhein-Westfalen – eine staatliche Neuschöpfung  
der Briten

1. Die Gründung des Landes durch die britische Besatzungsmacht

„Am Anfang war Napoleon“ – so beginnt Thomas Nipperdey den ersten 
Band seiner monumentalen „Deutschen Geschichte 1800–1866“. Im über-
tragenen Sinne kann man mit einiger Berechtigung sagen: Am Anfang 
Nordrhein-Westfalens waren die Briten. Denn die Gründung des Landes 
Nordrhein-Westfalen am 23. August 1946 war ein Werk der britischen Be-
satzungsmacht, die in diesem Teil des besiegten, staatsrechtlich nach der 
(späteren) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes aber nicht 
untergegangenen Deutschen Reiches die alleinige Macht und Kontrolle 
ausübte.

Das Deutsche Reich hatte am 1. September 1939 die Welt in den zweiten 
verheerenden Weltkrieg innerhalb eines halben Jahrhunderts gestürzt. 
Der Großteil der deutschen Bevölkerung war dem Dämon Hitler in den 
Vorbereitungen bereitwillig gefolgt, vor allem bei der planmäßig seit 1934 
betriebenen Aufrüstung der Wehrmacht; ebenso bei der Ausgrenzung, 
Entrechtung und Ermordung der Juden und anderer Bevölkerungsteile, 
die nicht dem wahnwitzigen „arischen“ Menschheitsideal der National-
sozialisten entsprachen.1

Der Krieg in Europa endete am 8. Mai 1945 mit der bedingungslosen Ka-
pitulation der Deutschen Wehrmacht. Die vier Besatzungsmächte beende-
ten, hoffentlich für alle Zeiten, Größenwahn und Großmachtswahn 
Deutschlands, eines kleinen Landes in der Mitte Europas, dem als letztem 

1 Empfohlen sei der Besuch der Villa Marlier in Berlin, des Gedenkzentrums der sog. 
Wannsee-Konferenz. Die Verstrickung auch der staatlichen regulären Verwaltungen wie 
beispielsweise Polizei, Finanzverwaltung und Reichsbahn in die Ermordung der deut-
schen und europäischen Juden wird dort anhand zahlreicher Originaldokumente nach-
gewiesen und veranschaulicht. Die Geschichte der Beteiligung der Polizei an der Ver-
nichtung der Juden ist mittlerweile sehr gut erforscht, vgl. statt aller etwa Lichtenstein, 
Himmlers grüne Helfer, Die Schutz- und Ordnungspolizei im Dritten Reich, 3. Aufl. 2021, 
hg. vom Polizeipräsidium Essen; Fleermann, Die Kommissare. Kriminalpolizei in Düs-
seldorf und im rheinisch-westfälischen Industriegebiet 1920–1950, 2018. Aus der Lit. all-
gemein und grdl. vgl. Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialis-
mus, 2005.
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und gegen erheblichen Widerstand im 19. Jahrhundert die nationale Eini-
gung gelungen war und dass sich seit Jahrhunderten von Feinden umstellt 
sah – allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, über Jahrhunderte 
auch Spielball und „Aufmarsch- und Kampfgebiet“ fremder Mächte war, 
vor allem des imperialen Frankreich im 17. und 19. Jahrhundert (sog. „Re-
unionspolitik“ und „Raubkriege“)2.

Die Frage war nun, ab dem Sommer 1945, wie die vier Besatzungsmächte 
USA, Vereinigtes Königreich (Großbritannien), Frankreich und Sowjet-
union mit den besiegten Deutschen umgehen würden, insbesondere, ob 
die Fehler des sog. Versailler Vertrages wiederholt werden würden.

Die gewaltigen Reparationslasten des Versailler Vertrages und die Frage, 
wie damit umzugehen sei, hatten die Innen- und Außenpolitik der Wei-
marer Republik dominiert. Reichskanzler Brüning (Zentrum) hatte ab 
1930 sogar eine harte und bewusst so angelegte Austeritäts- und Verelen-
dungspolitik verfolgt, um bei den Siegermächten dem Eindruck entgegen-
zutreten, das Reich erhole sich wirtschaftlich, und um eine vollständige 
Beseitigung der Reparationslasten zu erreichen3.

Dass die Reparationsbestimmungen des Versailler Vertrages verfehlt wa-
ren, und dass sie zu weiterem Hass und einem weiteren Krieg führen 
konnten, hatte indes, unter vielen anderen, und keineswegs nur Deut-
schen, der berühmte britische Volkswirt John Maynard Keynes schon 
1919 kommen sehen und gegen den Versailler Vertrag auch in Buchform 
scharf protestiert4.

Umso erfreulicher erscheint aus heutiger Sicht, dass die für das heutige 
Nordrhein-Westfalen „zuständige“ britische Besatzungsmacht 1945 aus 
den Fehlern nach dem Ersten Weltkrieg gelernt hatte.

Die britische Besatzungspolitik, die sehr detailliert erforscht worden ist, 
und über die man daher heute sehr viel weiß5, war eindeutig auf die innere 
Demokratisierung Deutschlands aus, durch wohlmeinende Erziehung der 
Deutschen selbst, und sie war auf Verständigung aus, nicht auf Triumph und 
ein weiteres finanzielles „Auspressen“ eines ohnehin zerstörten Landes. 
Aus der sehr gut dokumentierten Quellenlage der britischen Besatzungszeit 

2 Dazu vgl. etwa Vierhaus, Staaten und Verbände, 1990, S. 236 ff.
3 Vgl. Grimm, Weimars Ende und Untergang, in: Dreier/Waldhoff (Hrsg.), Das Wagnis der 

Demokratie. Eine Anatomie der Weimarer Reichsverfassung, 2018, S. 263 (268).
4 Keynes, Krieg und Frieden. Die wirtschaftlichen Folgen des Versailler Vertrags (1920), 

dt. Ausgabe 2014.
5 Vgl. nur Steininger, Die Ruhrfrage 1945/46 und die Entstehung des Landes Nordrhein-

Westfalen, 1988.



19

A. Geschichte und Staatlichkeit des Landes Nordrhein-Westfalen

wird deutlich, dass die Briten 1945 nicht mit Hass und Vergeltungssucht, 
sondern mit dem gleichsam „väterlich-fürsorglichen“ Plan antraten, die ob-
rigkeitshörigen („überlieferte Servilität“) und weltpolitisch notorisch über-
ambitionierten Deutschen (endlich) zu Demokratie, Zivilität und einem ra-
tionalen Blick auf sich und die Welt zu führen.

Diesen Plan setzten sie auf vielfache Weise um, beispielsweise mit der 
Gründung von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie dem dama-
ligen „Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR)“, aus dem später der „West-
deutsche Rundfunk (WDR)“ als „Staatssender“ für Nordrhein-Westfalen 
hervorging (dazu unter H.V.4.c). Diese öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten sollten einen Erziehungs- und Bildungsauftrag verfolgen, sie 
sollten für Demokratie und gesellschaftliche und individuelle Freiheit 
eintreten, und sie sollten, durch Beteiligung gesellschaftlich relevanter 
Kräfte und Organisationen, auch Einrichtungen der Zivilgesellschaft 
sein, und keine bloßen staatlichen Macht-, Einschüchterungs- und Propa-
gandainstrumente wie in der NS-Zeit.6

Heute wird vielfach übersehen oder leider nicht mehr gewürdigt, wie sehr 
sich der Neu-Start 1919 und 1945 unterschieden hat. Obwohl die alleinige 
Kriegsschuld Deutschlands am Zweiten Weltkrieg unbestreitbar und un-
strittig ist, und obwohl Deutschland mit der Ermordung der Juden 
schwerste Schuld auf sich lud, behandelten die drei westlichen Sieger-
mächte (zumindest aber die USA und das Vereinigte Königreich) Deutsch-
land im Jahre 1945 sehr viel fairer und klüger als im Jahre 19197. Wären 
die Einsichten bei den alliierten Entscheidungsträgern 1919 schon so weit 
gewesen wie 1945, wäre der Welt vielleicht das Grauen der Nazi-Barbarei 
und des Zweiten Weltkriegs erspart geblieben.

Konkret begründet wurde das Land durch die Verordnung Nr. 46 der Bri-
tischen Militärregierung vom 23. August 1946. Durch diese Verordnung 
wurden die früheren preußischen Provinzen bzw. Provinzteilgebiete 
„Westfalen, Regierungsbezirke von Aachen, Düsseldorf und Köln in der 
Rheinprovinz“ zu dem neuen Land Nordrhein-Westfalen zusammenge-

6 Informativ dazu: Tracey, Mit dem Rundfunk Geschichte gemacht – Sir Hugh Greene, 
1984, S. 104 ff.

7 Als Beispiel, wie sehr auch in der SPD der Versailler Vertrag abgelehnt wurde, mag statt 
aller auf den preußischen Innenminister Albert Grzesinski und dessen Reden und Le-
benserinnerungen verwiesen werden, vgl. Kolb (Hrsg.), Albert Grzesinski, Im Kampf um 
die deutsche Republik. Erinnerungen eines Sozialdemokraten, 2. Aufl. 2009, S. 116: „Es 
wäre politisch richtiger gewesen, Hindenburg 1918 den Waffenstillstandsvertrag unter-
zeichnen zu lassen.“ Ferner Krause-Vilmar (Hrsg.), Albert Grzesinski. Politische Reden 
1919–1933, 2022, S. 41, 70.
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fasst. Die Briten nannten dies, mit ihrem typisch britischen Sinn für fei-
nen Humor: „Operation Marriage“. Die Deutschen hatten sie erst kurz zu-
vor vor vollendete Tatsachen gestellt, weil sie wussten, dass die Deutschen 
auch über dieses Thema zerstritten waren, und weil sie keine deutsche 
Obstruktion wegen der Uneinigkeit der Deutschen wollten8.

Im Januar 1947 kam durch eine weitere britische Verordnung das Land 
Lippe hinzu.

Am 24. Juli 1946 setzten die Briten die erste Landesregierung unter dem 
Zentrumspolitiker Rudolf Amelunxen ein, im Dezember 1946 begründe-
ten sie den Landtag, zu welchem am 20. April 1947 die ersten freien Wah-
len stattfanden. Der erste frei gewählte Ministerpräsident Karl Arnold 
von der CDU bildete eine Koalition aus CDU, SPD, Zentrum und – heute 
kaum glaublich – KPD, die Opposition bildete nur die FDP.

Am 20. Mai 1949 beschloss der Landtag die Zustimmung zum Grundge-
setz vom 23. Mai 1949. Damit wurde das Land Nordrhein-Westfalen als 
eigener Staat Teil des Bundesstaats Bundesrepublik Deutschland.

Die Bundesrepublik wiederum folgte dem nicht untergegangenen, aber mit 
der Kapitulation handlungsunfähig gewordenen Deutschen Reich nach.

Insbesondere in den 1980er-Jahren gab es Bestrebungen in der westdeut-
schen Politik, die frühere sowjetische Besatzungszone und nunmehrige 
„Deutsche Demokratische Republik“ völkerrechtlich aufzuwerten bzw. 
sogar diplomatisch anzuerkennen. Diese Auffassung konnte sich jedoch 
nicht durchsetzen, weil ihr insbesondere die Präambel des Grundgeset-
zes und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entgegen-
standen, wonach an dem Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes 
und an dem Ziel der deutschen Wiedervereinigung festzuhalten war. Dies 
hat vor allem dazu beigetragen, dass die Wiedervereinigung der früheren 
drei westlichen Besatzungszonen – der „Bundesrepublik Deutschland“ – 
mit der sowjetischen Besatzungszone – der „DDR“ – vom Abend der Öff-
nung der Berliner Mauer am 9. November 1989 bis zum formellen Beitritt 
der „DDR“ zur Bundesrepublik Deutschland nach Art. 23 GG am 3. Okto-
ber 1990 in nur zehn Monaten bewirkt werden konnte.

2. Die Entstehung der Verfassung

Das Land selbst ist älter als seine Verfassung. Das liegt, wie gezeigt, daran, 
dass das Land, der Landtag und die Landesregierung, durch Akte der bri-

8 Vgl. die Nachweise dazu bei Schönenbroicher, in: Heusch/Schönenbroicher, Art. 1 Fn. 6, 
55, 63.
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tischen Besatzungsmacht begründet wurden, und nicht durch entspre-
chende freie institutionenbegründende Akte der Deutschen.

Zur Begründung eines Staates ist allerdings auch nicht erforderlich, dass 
eine geschriebene Verfassung vorliegt, während auf der anderen Seite das 
bloße Vorliegen einer Verfassungsurkunde allein nicht den Beweis erbrin-
gen könnte, dass das, dem sie zugrunde liegt, schon Staatsqualität hätte.

Erst am 6. Juni 1950 beschloss der Landtag mit 110 Stimmen der CDU und 
des Zentrums gegen 97 Stimmen der SPD, FDP und KPD die Verfassung, 
die in einem Volksentscheid vom 18. Juni 1950 bestätigt wurde. Die Ver-
zögerung beruhte darauf, dass der Landtag das Inkrafttreten des Bonner 
Grundgesetzes vom 23. Mai 1949 abgewartet und die weiteren Verfas-
sungsberatungen auf den Text des Grundgesetzes abgestimmt hatte.

Die Landesverfassung trat am 11. Juli 1950 in Kraft. Sie ist – erfreulicher-
weise! – bis heute weitgehend unverändert geblieben.

Manche bezeichnen den Verfassungstypus, dem sie entspricht, als „abge-
speckte Vollverfassung“, was bedeuten soll, dass sie zwar eingehende Re-
gelungen zur Staatsorganisation und zu Gemeinschaftswerten wie Ehe, 
Familie und Kindern enthält, aber keinen eigenen Grundrechtskatalog.

Allerdings ist diese Entscheidung des Verfassungsgebers von 1950 richtig, 
weil das vor der Landesverfassung in Geltung gesetzte Grundgesetz vom 
23. Mai 1949 für die Bundesrepublik als Gesamtstaat einen ausgefeilten 
Grundrechtskatalog enthält und die Grundrechte, in der Ausprägung 
durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in Nordrhein-
Westfalen ebenso direkt und strikt gelten wie etwa in Bayern oder Berlin 
(dazu unter C.II.). Dass die Verfassungsmütter und -väter in NRW es also 
unterließen, einen nur Verwirrung stiftenden grundrechtlichen „Sonder-
weg“ neben dem Grundgesetz zu beschreiten, ist als Zeichen verfassungs-
politischer Weisheit aufzufassen.

II. „Gliedstaat“ – Bedeutung und staatsrechtliche Stellung  
des Landes

Nach Art. 1 Abs. 1 ist Nordrhein-Westfalen ein „Gliedstaat der Bundesre-
publik Deutschland“.

Im föderalen System des Grundgesetzes stehen Bund und Länder einan-
der selbstständig gegenüber. Es ist nicht so, dass der Bund den 16 Ländern 
gleichsam „übergeordnet“ oder vorgesetzt wäre.
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Vielmehr stehen Bund und Länder sich selbstständig und gleichberech-
tigt gegenüber, und die Länder haben eine Reihe von grundlegenden Kom-
petenzen neben dem Bund in Berlin, insbesondere die Verfassungshoheit 
und die Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz im Rahmen der ih-
nen vom Grundgesetz zugewiesenen Zuständigkeiten.

Die Länder (manche sagen auch: „Bundesländer“, andere hören den Be-
griff nicht gern, weil er als pejorativ und nicht der Begrifflichkeit des 
Grundgesetzes entsprechend aufgefasst wird), sind „Staaten“, allerdings 
nicht im Sinne souveräner Staaten nach dem Völkerrecht, sondern ver-
standen als Gliedstaaten nach der Maßgabe des Grundgesetzes; daher 
auch der Begriff „Gliedstaat“.

Dies unterscheidet die deutschen Länder etwa von den 396 Gemeinden 
oder „Kommunen“ in Nordrhein-Westfalen, denn letztere gehören in der 
bundesstaatlichen Ordnung zum Verwaltungsbereich der Länder, und sie 
besitzen keinerlei Staatsqualität (dazu unter B.I.4.).

1. Verfassungshoheit

„Verfassungshoheit“ bedeutet, dass die Länder sich die grundlegenden 
Regelungen über das Zusammenleben selbst geben dürfen, allerdings mit 
zwei wesentlichen Einschränkungen:
– Zum einen stellt nur das Grundgesetz eine „Vollverfassung“ auf dem 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland dar, und nur der Deutsche 
Bundestag als Verfassungsgeber des Grundgesetzes besitzt die sog. 
„Kompetenz-Kompetenz“ zur umfassenden Vollregelung der gesamt-
staatlichen Ordnung. Jedwede Regelungsmacht der Länder besteht von 
vornherein nur innerhalb der gesamtstaatlichen deutschen Verfas-
sungsordnung des Grundgesetzes.

– Zum anderen haben die Länder bei ihrer eigenen Verfassungs- und Gesetz-
gebung nach Art. 28 Abs. 1 GG ein „Mindestmaß an Homogenität“ einzu-
halten, was bedeutet, dass die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern 
den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaats entsprechen muss. Allerdings hatten diese Zusammenhänge 
bei Verabschiedung des Grundgesetzes im Jahre 1949 und der Landesver-
fassung im Jahre 1950 in der Staatspraxis eine noch viel größere Bedeutung 
als heute, weil heute der Grad der uniformen Verrechtlichung ungleich 
höher ist als damals. Ein bekanntes Beispiel für eine abweichende Rege-
lung auf Verfassungsebene stellt die Vorschrift in Art. 52 Abs. 1 dar, wo-
nach der NRW-Ministerpräsident aus der Mitte des Landtags gewählt wer-
den muss, während dies für den Bundeskanzler nicht gilt (dazu H.II.1.a)).
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2. Gesetzgebungshoheit

a) Grundsätze

Die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen, also die Frage, auf wel-
chen Politikfeldern der Bundestag bzw. der Landtag Gesetze erlassen dür-
fen, ist ausschließlich in den Art. 73 ff. des Grundgesetzes geregelt.

Die Landesverfassung enthält keinen Gesetzgebungskatalog, weil der 
Landesgesetzgeber keine „Kompetenz-Kompetenz“ zur Regelung dieses 
Gegenstandes besitzt.

Das Grundgesetz weist den Ländern in Art. 30 GG die sog. „Residual-Kom-
petenz“ zu, d. h. alle Gesetzgebungszuständigkeiten, die nicht ausdrück-
lich nach Art. 73 und 74 GG – als sog. ausschließliche bzw. konkurrierende 
Zuständigkeit – dem Bund zugewiesen sind, stehen den Ländern zu.

Der Bund darf nur von den enumerativ im Grundgesetz aufgeführten 
Kompetenztiteln Gebrauch machen, dazu zählen etwa das Bürgerliche 
Recht, das Strafrecht, das Gerichtsverfassungs- und Prozessrecht und 
weite Bereiche des Wirtschaftsrechts.

Im Gegensatz zu dem verfassungsgesetzlichen Regel-Ausnahme-Schema, 
wonach den Ländern grundsätzlich die Gesetzgebungszuständigkeit zu-
steht, steht die Tatsache, dass die Gesetzgebungskataloge in den Art. 73 
und 74 GG schon bei Erlass des Grundgesetzes 1949 einen staatsprakti-
schen Schwerpunkt der Gesetzgebung beim Bund verorteten, und dass 
dieser staatspraktische Überhang zugunsten des Bundesgesetzgebers und 
zulasten der Länder in den folgenden Jahrzehnten eher noch zugenom-
men hat. Man spricht insoweit vom „unitarischen“ Zug in der föderalen 
Bundesstaatlichkeit des Grundgesetzes.

b) Föderalismusreformen

Daran haben auch die Reformpakete im Rahmen diverser „Föderalismus-
reformen“ wenig geändert. Politische Absichten bei diesen Grundgesetz-
änderungen war stets, den Ländern mehr Gesetzgebungszuständigkeiten 
und größere Spielräume für eigenes Handeln zu geben, insbesondere den 
Landesvolksvertretungen. Ob dieses Ziel erreicht wurde, wird kontrovers 
diskutiert.

Die sicherlich wichtigste und ambitionierteste dieser Reformen, die sog. 
„Föderalismusreform I“ aus dem Jahre 2006, hatte zum Ziel, den politi-
schen Einfluss der Landesexekutive über den Bundesrat zurückzudrän-
gen, andererseits aber den Ländern mehr Politikfelder zur eigenständigen 
gesetzgeberischen Gestaltung zu überantworten.


